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Vom Beruf zur Profession
Die »Qualitätsziele der Wohlfahrtsverbände« im Lichte der
Profession Sozialer Arbeit

■ Silvia Staub-Bernasconi

In den Blättern der Wohlfahrtspflege
3/2009 hat die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
ihre Qualitätsziele im Hinblick auf Hilfe-
leistungen konkretisiert und praxisorien-
tiert anhand einer Übersicht formuliert (S.
85–88). Damit »sind sie Umsetzungshilfe
und Prüfungsgrundlage für die Selbstbe-
wertung durch MitarbeiterInnen und
Fremdbewertung mittels Zertifizierung«
(S. 85). Ich habe a.a.O. dargelegt, dass
sich die Soziale Arbeit an einem Scheide-
weg befindet: Wird oder bleibt sie ein
weisungsgebundener Beruf mit einem
Doppelmandat seitens der Träger und
der Klientel oder ist bzw. wird sie zur
Profession mit einem Tripelmandat, wo-
bei das dritte Mandat von der Profession
ausgeht und durch Wissenschaftsbasie-
rung ihrer Handlungsvollzüge sowie ei-
nen Ethikkodex zu charakterisieren ist?
(Staub-Bernasconi 2010) Aufgrund inter-
nationaler Standards gründet dieser Ko-
dex seine Ethik auf die Menschenrechte
und soziale Gerechtigkeit (vgl. Supple-
ment Journal of International Social
Work, 2007). Dieses dritte Mandat ver-
leiht ihr eine relative Autonomie und kri-
tische Urteilskraft gegenüber Ansprüchen
sowohl seitens der Arbeitgeber als auch
seitens der AdressatInnen Sozialer Arbeit.

Das Dokument »Qualitätsziele
der Wohlfahrtsverbände zur
Erreichung ihrer spezifischen
Dienstleistungsqualität«

Diese Ziele werden anhand von acht
Teilanforderungen – spezifiziert als
»Grundanliegen«, »Qualitätsanforderun-
gen« und »Prüfkriterien« – operationali-
siert. Ich kommentiere hier diejenigen
Aussagen, die ich aus der Perspektive der
erwähnten Weichenstellung – Beruf oder
Profession – als entscheidend betrachte: 

Erstes Grundanliegen:
Leitbildorientierung

Leitbilder stellen einen wertebezogenen
Orientierungsrahmen dar, die als ver-
pflichtende Grundlage für das berufliche
und organisatorische Handeln dienen. ...
(Sie) ermöglichen, ethische Fragen bei
konkurrierenden Interessen zu klären. ...
(Es) enthält Aussagen über Aufgaben,
Zweck, Menschenbild, Werteorientie-
rung. ... Die Qualitätspolitik und/oder –
strategie der Organisation wird aus dem
Leitbild abgeleitet:

(Die in Anführungszeichen gesetzten
Sätze und Satzteile sind Originalzitate aus
dem Grundsatzpapier.)

Dabei wird festgehalten, dass zum ei-
nen das Leitbild partizipativ entwickelt
wird und zum andern, dass es den Mitar-
beiterInnen vermittelt... und den Nutze-
rInnen bekanntgemacht wird. Es ist auf-
grund des Textes nicht erkennbar, ob an
diesem Leitbild auch SozialarbeiterInnen
mitgewirkt haben bzw. wer ein Anrecht
auf Mitbestimmung bei dessen Weiter-
entwicklung hat. 

Zweites Grundanliegen: Orientierung
am persönlichen Nutzen

Der Untertitel des Heftes »Vom Klien-
ten zum Kunden« ist bereits ein Hinweis
auf das gewählte Menschenbild. Diese so-
ziale Kategorie wird in der Übersicht spe-
zifiziert: NutzerInnen, PatientInnen,
KlientInnen oder ratsuchende Menschen

betrachten wir unter Achtung ihrer Sou-
veränität, Selbstbestimmung und Kreati-
vität als KundInnen. Diese Orientierung
ist eine Abkehr von einem institutions-
orientierten Denken zu einem person-
orientierten Handeln, ... bei dem die Le-
bensqualität und das Wohlbefinden der
NutzerInnen als Messgrößen der Qualität
von Leistungen in den Fokus genommen
wird. ... . Das heißt, dass die Organisa-
tion die NutzerInnen über das Dienstlei-
stungsangebot und die Dienstleistungsge-
staltung (informiert) ... wobei die Erwar-
tungen und Wünsche der NutzerInnen
dokumentiert (sind). 

Wie kommt es, dass Wohlfahrtsver-
bände mit mehrheitlich konfessionellem
Anteil, die gewiss auf andere, »mensch-
lichere« Menschenbilder zurückgreifen
könnten, sich ausgerechnet dem Bild ei-
nes Menschen verschreiben und unter-
ordnen, der – ohne sozialen Bezug auf
Mitmenschen – offenbar nichts anderes
im Sinn hat, als auf einem Dienstlei-
stungsmarkt seinen individuellen Nutzen
in Form von Wünschen zu verfolgen? So
wird hier »Qualität« mit individueller
Nutzenmaximierung gleichgesetzt. 

Wie soll man aber eine menschliche
Hilfsbeziehung nutzen, benutzen, vernut-
zen oder gar verbrauchen? Dass dieser
Mensch als erstes ein Hilfe benötigender
Mensch in Not sein könnte, ist nicht an-
gedacht. Wenn er nämlich, wie vorausge-
setzt, souverän, selbstbestimmt und krea-
tiv wäre, hätte er auch keinen Hilfebe-
darf. Diese Eigenschaften individueller
»Fitness« werden normativ, d. h. der
Klientel Sozialer Arbeit ohne Bezug auf
empirisch erhobene, reale Lebenssituatio-
nen und Merkmale per Definition zuge-
schrieben. KundInnen sind Menschen,
die sich auf einem Markt mit eigenen fi-
nanziellen Ressourcen und halbwegs frei
wählbarem Angebot bewegen, Produkte,
die ihnen nicht passen, ablehnen, zurük-
kgeben oder umtauschen können. Inwie-
fern sind da Jugendliche ohne Schulab-
schluss und Lehrstelle, Menschen ohne ei-
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genes Einkommen, ferner von der Sozial-
hilfe abhängige Familien, Langzeitarbeits-
lose, unbegleitete Minderjährige, Straffäl-
lige, politisch Verfolgte, Asylsuchende
ohne Papiere, Rassismusopfer, Vergewal-
tiger, Opfer von Frauen- und Kinderhan-
del u. v. m. gemeint? Oder geht es even-
tuell implizit um mittelständische Adres-
satInnen, die sich dank ihrer finanziellen
Ressourcen als zahlende KundInnen sou-
verän auf einem Kultur- und Freizeit-
markt, einem Altersheim- und Pflege-
heimmarkt bewegen können? Ist da nicht
bezüglich der »Verbraucher der Sozialen
Arbeit« etwas an Realitätsbezug aus den
Fugen geraten? Die systematische Elimi-
nierung der Thematisierung des milli-
onenfachen Leidens von Menschen, ihrer
Unrechtserfahrungen – lokal, national
und weltweit – bis in die Fachsprache der
Sozialen Arbeit ist eines der größten Er-
folge der weltweiten, neoliberalen Se-
mantik und Ideologie (Meyer 2005). 

Dieses verstümmelte Menschenbild der
neoklassischen Ökonomie ist wissen-
schaftlich unhaltbar und wird nicht ein-
mal mehr von Ökonomen aufrechterhal-
ten (vgl. die letzten Nobelpreise in Öko-
nomie, ferner Gintis et al., 2005, Frey
2004, Frey/Frei-Marti 2010). Auch im
medizinisch-psychiatrischen Bereich re-
kurriert man auf ein mehrdimensionales –
biopsychosoziales – Menschenbild, das in
der Sozialen Arbeit noch um die kulturel-
le Dimension zu erweitern wäre. Dazu
käme die Vorstellung der grundsätzlichen
Abhängigkeit des Menschen von anderen
Menschen und den von ihnen geschaffe-
nen sozialen Systemen für seine Bedürf-
nisbefriedigung und Wunscherfüllung.
Und diese Abhängigkeit ist es, die auch
seine Verletzbarkeit ausmacht. Darum
spricht man im Menschenrechtsdiskurs
von »vulnerable groups«. Sie stimmen
fast durchgängig mit den in den Spezial-
konventionen erwähnten AdressatInnen
(Kinder, Frauen, MigrantInnen, politi-
sche Flüchtlinge usw.) überein.

Menschenrechte und die Vorstellung
von unverlierbarer Menschenwürde sind
in diesem Zusammenhang ein klares Kor-
rektiv für das Schrumpfmodell des homo
oeconomicus der neoklassischen Main-
stream-Ökonomie. Überdies ist die Sozia-
le Arbeit nicht verpflichtet, Wünsche zu
erfüllen – diese sind grenzenlos und kul-
turell codiert. Zudem gibt es legitime und
illegitime Wünsche; letztere sind solche,
welche die Bedürfniserfüllung anderer

Menschen be- oder verhindern. Hingegen
ist Soziale Arbeit gemäß ihrem nationalen
und internationalen Ethikkodex ver-
pflichtet, die Bedürfnisbefriedigung ihrer
AdressatInnen und damit ihr Wohlbefin-
den zu ermöglichen, falls sie dies nicht
aufgrund eigener, individueller
Ressourcen und des diskriminierungs-
freien Zugangs zum Bildungs-, Wirt-
schafts-, kulturellen System tun können,
weil sie sozialstrukturellen Unrechtser-
fahrungen unterworfen sind. Soziale Ar-

beit hat aber auch den Auftrag, im und
mit dem problemverursachenden, z. B.
diskriminierenden, ausbeuterischen, re-
pressiven, gewaltfördernden sozialen und
kulturellen Umfeld zu arbeiten. Sie kann
deshalb nicht nur personorientierte
Dienstleistung sein.

Grundanliegen: Orientierung an
Gemeinwesen und Gesellschaft

Unter dieser Leitlinie sollen das Ge-
meinwesen gestärkt, Partizipation orga-
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nisiert, Bürgerbeteiligung gefördert und
Lebenslagen verbessert sowie Integration
und Solidarität vertieft (werden). Die
Mittel dazu sind, wenn ich richtig sehe,
ehrenamtliches Engagement, das die
Qualität Sozialer Arbeit bereichern soll,
ferner Zusammenarbeit (der Träger) im
Gemeinwesen/Sozialraum, wodurch Syn-
ergieeffekte entstehen sollen. 

In der Operationalisierung dieser an
sich zu bejahenden Zielvorstellungen
zeigt sich, dass die Marschrichtung vor-
nehmlich aus der Perspektive der Orga-
nisationen vorgegeben wird: So ist die
Verankerung der Organisation im Ge-
meinwesen Führungsaufgabe und nicht
etwa die klassische Aufgabe von Sozial-
arbeitenden, in demokratisch-partizipa-
tiver Zusammenarbeit mit den Einwoh-
nern von Nachbarschaften, Stadtteilen,
den Mitgliedern von Grassrootorgani-
sationen, NGOs, mit LokalpolitikerIn-
nen und den Trägerinstanzen. Ferner
wird davon ausgegangen, dass die Or-
ganisation Informationen über mögli-
che Aufgaben und Einsatzfelder freiwil-
lig Engagierten im Sozialraum zur Ver-
fügung stellt. Nirgends ist festgehalten,
dass sich StadtteilbewohnerInnen zu-
sammentun, um – befähigt und unter-
stützt durch professionelle Sozialarbei-
terInnen – die Beschaffung von Infor-
mationen, die Formulierung von
Bedürfnissen, Interessen, Zielen und die
Verteilung von Aufgaben zur Problem-
lösung zu übernehmen. Nirgends ist
vorgesehen, dass EinwohnerInnen ihre
Rechte, mit eingeschlossen Menschen-
bzw. Sozialrechte einfordern, je nach-
dem Missstände und Willkür, illegitime
Machtausübung und Verfahrenswillkür
thematisieren können und dabei die
Chance haben seitens der Träger auf of-
fene Ohren zu stoßen. 

Grundanliegen: Ziel- und
Wirkungsorientierung

Diese Leitlinie zwinge dazu, klare Ziele
zu definieren und Erfolgs-/Ergebniskrite-
rien zu beschreiben. ... Der Regelkreislauf
aus Zielformulierung, Maßnahmenpla-
nung, Umsetzung, Evaluation/Messung
der Ergebnisse und erneuter Zielformu-
lierung ist als systematisches Verfahren
dokumentiert und in der Praxis nach-
weisbar.

Der als Prüfkriterium definierte »Re-
gelkreislauf« verweist am klarsten auf die
Weichenstellung zwischen dem eingangs

beschriebenen Berufs- versus Profes-
sionsszenario. Er beginnt mit der »Ziel-
formulierung«, so dass vermutet werden
muss, dass auf eine Beschreibung und Er-
klärung der Problemsituation – beides
unhintergehbare Anforderungen an eine
Profession – verzichtet werden kann, weil
es um die Zuordnung zwischen zumeist
standardisierten (u. a. rechtlichen) »Maß-
nahmen« und »Wünschen« geht. (Ein
Verkäufer fragt eine Käuferin auch nicht
nach ihrer Lebenssituation, ihren tieferen
Motiven für ihren Kauf!) Mit dieser stark
verkürzten methodischen Fallbearbeitung
und dem Doppelmandat, das zwischen
Träger und Nutzer vermittelt, wird Sozi-
ale Arbeit programmatisch auf dem Be-
rufsniveau festgehalten und dort, wo sie
sich zur Profession entwickelt hat oder
entwickeln will, auf kaltem Wege entpro-
fessionalisiert.

Eine Menschenrechtsorientierung als
allgemeine regulative Idee Sozialer Arbeit
wird darüber hinaus die diagnostische
Frage nach geringfügigen, mittleren,
schwerwiegenden Menschenrechtsverlet-
zungen stellen. Besonders schwierig ge-
staltet sich die Antwort auf die Frage
nach Täter- und Opferverhalten, wenn
beides bei der gleichen Person der Fall
sein kann. Dabei ist zu beachten, dass
Menschenrechte nicht zur allzeit bereiten
Moralkeule werden dürfen.

Grundanliegen: Vertragspartnerschaft
Die Wohlfahrtsverbände gehen davon

aus, dass der Dienstleistungsvertrag mit
den NutzerInnen ... diesen Rechtssicher-
heit (gibt) (Stichwort »Rechtskonforme
Vertragsklauseln«). ... Vor Vertragsab-
schluss werden die Vertragspartner um-
fassend über die Vertragsinhalte infor-
miert. ... Über absehbare Veränderungen
werden die Vertragspartner frühzeitig in-
formiert. Die Verträge enthalten Ver-
tragsdauer, Leistungsart, Leistungsum-
fang, Häufigkeit und Dauer der Leistung,
Einzelpreise und Gesamtkosten, Name
der Leitung, unabhängige Beschwerde-
stelle, Kündigungsmodalitäten. 

Einseitige Informationsabgabe kann
wohl kaum als »Partnerschaft« im Rah-
men einer »koproduktiven Arbeitsbezie-
hung« bezeichnet werden. Von den Ver-
tragspartnern, also auch den NutzerInnen
wird erwartet, dass sie das Qualitätsver-
ständnis der Freien Wohlfahrtspflege (tei-
len). Diese Vorgaben lassen die Abkehr
von einem institutionsorientierten Den-

ken hin zu einem personorientierten Han-
deln zumindest fraglich erscheinen. 

Aus professioneller Perspektive müssen
die abzuschließenden Verträge – als wich-
tiges Qualitätskriterium – verfassungs-
und menschenrechtskonform sein. Da die
Menschenrechte auf die Würde des Men-
schen bezogen sind, gelten auch sie selbst
als »unveräußerlich«, wodurch sie sich
prinzipiell von solchen Rechtsansprüchen
unterscheiden, die durch politisch ausge-
handelte, den Machtverhältnissen ent-
sprechende Verträge oder gesetzgeberi-
sche Akte entstanden sind. (Bielefeldt
2004) Ein Vertrag wird also nicht nur im
Hinblick auf seine Legalität (ist man ihm
gegenüber gehorsam?), sondern auch sei-
ne Legitimität (ist er ethisch richtig oder
zu kritisieren, zu verändern?) zu beurtei-
len sein (ausführlich dazu Thornhill/As-
henden 2010). So kann die Kürzung von
Sozialhilfe unter das Existenzminimum
oder gar auf Null – aus welchem Grund
auch immer – aus philosophisch-men-
schenrechtlicher, aber auch aus bedürf-
nistheoretischer Sicht in keiner Weise le-
gitimiert werden. Hartz IV ist leider ein
Paradebeispiel blinder, legalistischer Ge-
setzesanwendung auf politisch dezisionis-
tischer Grundlage, wobei in jüngster Zeit
immer wieder neue Berechnungen aus
dem Hut gezaubert werden. Wo bleiben
die wissenschaftlichen Beiträge der Pro-
fessionellen und Wohlfahrtsverbände zur
bedürfnistheoretischen Begründung des
notwendenden Bedarfs im Hinblick auf
menschliches Wohlbefinden? Vielfach
werden aber Bedürfnisse und Bedarf
gleichgesetzt.

Grundanliegen: Ressourcenorientierung
Wohlfahrtsverbände fordern ein ver-

antwortbares Umgehen mit humanen, fi-
nanziellen sowie ökologischen
Ressourcen ... im Genaueren die Zu-
sammenführung moderner betriebswirt-
schaftlicher Methoden mit gemeinwohl-
orientiertem Handeln,... . 

»Zusammenführung« als Begriff lässt
offen, wie die inhaltlich-theoretische Ver-
hältnisbestimmung und Gewichtung zwi-
schen Gemeinwohlorientierung und be-
triebswirtschaftlichem Management vor-
zunehmen ist. Insofern gibt es keine
Möglichkeit, willkürliche Prioritätenset-
zungen aus professioneller Sicht zu kriti-
sieren. Der Hinweis auf die europäisch
anerkannten Normen (Din En ISO
9001:2000; EFQM-Modell für Excellen-
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ce) für das Qualitätsmanagement lässt
eine Gewichtung zugunsten der Betriebs-
wirtschaft vermuten. Dass auch die Pro-
fession Sozialer Arbeit verbindliche inter-
nationale Qualitätsstandards für Praxis
und Studium entwickelt hat, kommt hier
nicht in den Blick (vgl. Supplement
2007). 

Wo bleiben die Qualitätsziele einer
Profession Sozialer Arbeit?

Um auf diesem Hintergrund die Chan-
cen einer Professionsentwicklung ein-
schätzen zu können, müssten folgende
Fragen beantwortet werden: 

Haben die Sozialtätigen überhaupt
ein Bewusstsein, Mitglied einer Profes-
sion zu sein, die sie verpflichtet, bei der
Bestimmung von Qualitätszielen auf-
grund ihres dritten wissenschafts- und
menschenrechtsbezogenen Mandates
mitzubestimmen? Wenn ja, können sie
sich in den oberen Etagen entsprechend

Gehör verschaffen? Studien zeigen,
dass sich die Zumutungen der neolibe-
ralen Ideologie und die dazugehörigen
Techniken/Tools – im Vergleich zu an-
deren Professionen – im Sozialwesen
am ungebrochensten durchsetzen und
etablieren konnten. (Exworthy 1999,
Galuske/Thole 2006) 

Sind SozialarbeiterInnen fähig, ihr Tun
und Lassen auch wissenschaftlich und
professionsethisch zu begründen und wie
gehen sie mit den sich daraus ergebenden
Widersprüchen und teilweise Unverein-
barkeiten zwischen Interessengruppen
um? 

Sind die Führungskräfte der Freien
Wohlfahrtspflege bereit, ihre Qualitäts-
ziele, ihr Menschen- und Gesellschafts-
bild sowie die Vorstellungen über die
Aufträge und Aufgaben Sozialer Arbeit
sowie die teilweise widersprüchlichen
Qualitätsziele einer »Revision« zu unter-
ziehen? 

Die Zukunft Sozialer Arbeit bleibt un-
gewiss. Professionalisierung bleibt ein un-
entschiedenes Projekt. Ich schließe den-
noch mit einem richtungweisenden Zitat
von Gore (1969):

"Die Menschenrechte ... werden dieje-
nigen SozialarbeiterInnen verstören, die
sich zur Ruhe gesetzt und mit den gerade
herrschenden Werten und Theorien des
lokalen Gemeinwesens (aber auch ihrer
Träger/Arbeitgeber, StB) Frieden ge-
schlossen haben – und zwar vor allem
dann, wenn (sie) ... mit den Werten und
Normen der Profession in Konflikt ste-
hen. Menschenrechte werden von der or-
ganisierten Profession fordern, ja sie
zwingen, zu sozialen (bzw. menschen-
rechtlichen) Fragen klar Stellung zu neh-
men. Angesichts der Pluralität, die auch
in der Sozialen Arbeit herrscht, sind die
Menschenrechte ein notwendiger Maß-
stab und eine Orientierung für konstruk-
tive Aktion.« (S. 68) ◆
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definiert, sondern als Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen individueller 
Beeinträchtigung und den Barrieren der Umwelt: Behindert ist man nicht, behin-
dert wird man. Konsequenterweise verschiebt sich der Fokus von der Rehabilita-
tion zur Herstellung von Chancengleichheit. Dieser Paradigmenwechsel spiegelt 
sich in einer Vielzahl von Normen auf allen Ebenen vom Völkerrecht bis zu den 
Rechtsvorschriften der deutschen Bundesländer. Allerdings sind die einschlägi-
gen Bestimmungen nur schwer auffindbar, sodass die Betroffenen ihre Rechte 
und Pflichten nur mit großem Aufwand erfassen können.

In der vorliegenden Gesetzessammlung werden die Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung im Zusammenhang dargestellt. Die Sammlung ist systematisch in fünf Abschnitte zum Völkerrecht, dem 
Europäischen Recht, dem Verfassungsrecht des Bundes und der Länder, dem Verwaltungsrecht des Bundes und der 
Länder sowie den einschlägigen Bestimmungen des Zivilrechts gegliedert. Den einzelnen Abschnitten und Unterab-
schnitten ist jeweils eine Einleitung vorangestellt, aus der sich die Bedeutung der aufgeführten Normen erschließt.
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